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Konsortium 

Auftraggeberin: 
 

Auftragnehmerin: 
 

 Die greenventory GmbH unterstützt Kommunen und Stadtwerke modular 
und zielgerichtet bei allen mit der kommunalen Wärmeplanung verbundenen 
Anforderungen und Herausforderungen. Zum Unternehmen gehören mehr 
als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem starken Fokus im Energie- 
und Daten-Bereich und umfangreicher Fachexpertise im Kontext einer 
sektorübergreifenden Energie- und Infrastrukturplanung. greenventory bringt 
hierbei sowohl die Erfahrung aus der kommunalen Wärmeplanung in mehr als 
100 Kommunen ein als auch den digitalen Wärmeplan als zentrales Werkzeug. 
 
Projektleiter: Linus Nett 
www.greenventory.de/ 

Unterstützung im Projekt: 

 
Das Zentrum für digitale Entwicklung (ZDE) führt das Beteiligungskonzept 
zur Einbindung des Stakeholderkreises durch. Als Experten in der Begleitung 
von Digitalisierungsprozessen und Smart-City-Strategien, kennen Sie die 
Herausforderungen, die mit der Einführung neuer Technologien und 
Planungsformen gerade in ländlichen Regionen einhergehen, und wissen die 
Akzeptanz neuer Konzepte zu fördern. Damit erhöhen sie das 
Eigenengagement in der Region und unterstützen so die Umsetzung des 
Wärmeplans. 
 
Mitarbeiter: Bastian Hiergeist 
https://digitaleentwicklung.de/ 
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Schwabach liegt im Freistaat Bayern und ist eine kreisfreie Stadt im 
Regierungsbezirk Mittelfranken. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 40,8 
km². Zum 31. Dezember 2022 verzeichnete die Stadt 41.380 Einwohnerinnen 
und Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von etwa 1.000 
Einwohnerinnen pro km² entspricht. Schwabach wird aktuell von 
Oberbürgermeister Peter Reiß geführt. Das für die Bearbeitung zuständige 
Fachamt der Stadt Schwabach ist das Amt für Mobilität und Klimaschutz. 
 
Mitarbeitende in der Wärmeplanung: Tanja Helm (Stadt SC), Götz Mahdi 
(Stadt SC), Stefan Winkler (Stadtwerke SC) 
https://schwabach.de/de/ 
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1 Fragen und Antworten 
Diese Handreichung liefert eine zusammenfassende Einführung in die kommunale Wärmeplanung. Hier finden 
Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der wichtigsten und am häufigsten gestellten Fragen zur 
Wärmeplanung, um einen klaren und umfassenden Überblick über das Thema zu bekommen. 

1.1 Was ist ein Wärmeplan? 

Der Wärmeplan ist ein strategischer Plan, mit dem 
Ziel, den Wärmebedarf und die Wärmeversorgung 
auf kommunaler Ebene ganzheitlich zu denken und 
planen. Ziel ist die Gewährleistung einer 
treibhausgasneutralen, sicheren und 
kostengünstigen Wärmeversorgung. Der Plan 
umfasst die Analyse der aktuellen Situation der 
Wärmeversorgung, die Ermittlung des zukünftigen 
Wärmebedarfs sowie die Identifizierung von 
Potenzialen für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz. Diese werden zu einem lokalen 
Zielbild (Zielszenario) zusammengefügt. Daneben 
beinhaltet er die Entwicklung von Strategien und 
Maßnahmen als erste Schritte zur Zielerreichung. 
Der Wärmeplan ist spezifisch auf die jeweilige Stadt 
zugeschnitten, um die lokalen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen. 

Der Wärmeplan ist ein strategisches 
Planungsinstrument, das auf Gebietsebene die am 
besten geeignete Wärme-Technologie identifiziert. 
Er ersetzt jedoch nicht die gebäudescharfe Planung 
und individuelle Entscheidungen der 
Eigentümerinnen und Eigentümer. 

1.2 Gibt es verpflichtende Ergebnisse? 

Der Wärmeplan dient als informeller und 
strategischer Fahrplan, der erste 
Handlungsempfehlungen und Entscheidungsgrund- 
lagen für die beteiligten Akteure liefert. Die 
Ergebnisse der Analysen können genutzt werden, 
um die kommunalen Planungen und Handlungen auf 
das Ziel einer treibhausgasneutralen 
Wärmeversorgung auszurichten. Daneben werden 
auch konkrete Maßnahmenvorschläge formuliert, 
die die Entwicklung der Wärmeversorgungsinfra- 
struktur und die Integration erneuerbarer Energien 
betreffen. Die Ergebnisse und Maßnahmenvor- 
schläge des Wärmeplans dienen dem Stadtrat und 

den Verantwortlichen wie den Energielieferanten als 
Grundlage für die weitere Stadt- und 
Energieplanung. 

Die konkreten Maßnahmen hängen von den 
individuellen Gegebenheiten im Projektgebiet und 
den identifizierten Potenzialen ab. In der Stadt 
Schwabach wurden insgesamt acht Maßnahmen 
durch die Projektbeteiligten identifiziert und 
priorisiert, die im separaten Abschlussbericht zur 
kommunalen Wärmeplanung genauer beschrieben 
werden. Die kommunale Wärmeplanung ist ein 
kontinuierlicher Prozess ohne rechtliche 
Außenwirkung, der regelmäßig und unter 
Berücksichtigung weiterer Entwicklungen 
überarbeitet und angepasst werden muss. Durch die 
Diskussion und Zusammenarbeit der Akteure wird 
der Wärmeplan fortlaufend verbessert und 
angepasst.  

1.3 Wie ist der Zusammenhang zwischen GEG, 
BEG und kommunaler Wärmeplanung? 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
sowie die kommunale Wärmeplanung nach dem 
Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG) 
ergänzen sich in vielfacher Hinsicht, obwohl sie auf 
verschiedenen Ebenen agieren. Das GEG regelt in 
erster Linie die energetischen Anforderungen von 
Gebäuden, um in Deutschland bis zum Jahr 2045 
einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. 
Die BEG unterstützt die energetische 
Gebäudesanierung finanziell. Die kommunale 
Wärmeplanung fokussiert sich auf die 
Wärmeversorgung auf städtischer oder regionaler 
Ebene. Alle Instrumente haben jedoch die 
folgenden übergeordneten Ziele:  

➔​ Energieeffizienz zu steigern (das heißt den 
spezifischen Energieverbrauch von 
Gebäuden durch beispielsweise 
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Gebäudesanierung oder verbesserte 
Anlageneffizienz zu verringern) 

➔​ Energieversorgung komplett auf 
erneuerbare Energien oder unvermeidbare 
Abwärme umzustellen 

➔​ Treibhausgasemissionen mit dem Ziel des 
Erreichens der Treibhausgasneutralität zu 
reduzieren 

Die Standards und Vorgaben, die im GEG festgelegt 
sind, setzen auf Gebäudeebene den 
regulatorischen Rahmen, sollen jedoch mit der 
Wärmeplanung verzahnt werden. Konkret wird 
gemäß § 71 Abs. 8 Satz 3 GEG in Neubauten in 
Neubaugebieten, für die der Bauantrag nach dem 
01.01.2024 gestellt wurde, nur noch der Einbau von 
Heizsystemen mit einem Mindestanteil von 65 % 
erneuerbarer Energien erlaubt. Durch die Erstellung 
einer Wärmeplanung alleine werden diese Fristen 
nicht verkürzt. 

Ab Mitte 2026 (Kommunen größer 100.000 
Einwohner) bzw. ab Mitte 2028 (Kommunen bis 
100.000 Einwohner) müssen dann auch neu 
eingebaute Heizsysteme in Bestandsgebäuden und 
allen Neubauten den genannten Mindestanteil von 
65 % erneuerbaren Energien erfüllen. 

Generell gilt, dass alle bestehenden Heizanlagen, 
unabhängig von der Gebietsausweisung und der 
Fristen, weiterbetrieben und repariert werden 
dürfen. Die Regelungen aus dem GEG greifen 
erst, wenn ein Heizungstausch erforderlich ist. 

Im folgenden Fall besteht zwischen WPG und GEG 
eine mögliche direkte Verzahnung. Würde ein 
Gemeinde- oder Stadtrat per Beschluss 
sogenannte „Gebiete zum Neu- oder Ausbau von 
Wärmenetzen oder Wasserstoffausbaugebieten“ 
gemäß § 71 Abs. 8 Satz 3 GEG bzw. § 71k Abs. 1 
Nummer 1 GEG per gesonderter Satzung 
ausweisen, dürften theoretisch ab vier Wochen nach 
dem Beschluss in diesen entsprechenden Gebieten 
nur neue Heizanlagen eingebaut werden, die den 
Mindestanteil von 65 % erfüllen. Bestehende 
Heizanlagen in den entsprechenden Gebieten, die 
diese Vorgabe nicht erfüllen, dürfen repariert und 
weiter betrieben werden. Wichtig: Im Rahmen 

dieses kommunalen Wärmeplans werden keine 
Gebiete zum Neu- oder Ausbau von 
Wärmenetzen oder Wasserstoffausbaugebiete 
ausgewiesen. Hierfür wäre ein gesonderter Erlass 
einer Satzung des Stadtrats erforderlich. 

Ab dem 01.01.2045 müssen sämtliche 
Heizsysteme zu 100 % mit erneuerbaren 
Energieträgern betrieben werden. 

Auch in Gebieten, für die die Übergangsfrist, gilt laut 
GEG ab 2024, dass neu eingebaute Heizanlagen 
einen stufenweise ansteigenden Pflichtanteil von 
erneuerbaren Energien erreichen müssen. Ab 2029 
muss dieser Anteil 15 %, ab 2035 mindestens 30 % 
und ab 2040 insgesamt 60 % betragen.  

Gemäß § 23 Abs. 4 WPG hat der Wärmeplan 
keine rechtliche Außenwirkung und begründet 
keine einklagbaren Rechte oder Pflichten. 

Für bestehende Wärmepläne, die auf Grundlage von 
und im Einklang mit Landesrecht erstellt worden 
sind, gilt nach dem WPG des Bundes ein 
Bestandsschutz. Dies trifft darüber hinaus auf 
Wärmepläne zu, die aus Länder- oder 
Bundesmitteln gefördert, oder nach anerkannten 
Praxisleitfäden erstellt wurden und im Wesentlichen 
den im WPG aufgeführten Anforderungen 
entsprechen. Dies ist beim vorliegenden Wärmeplan 
der Stadt Schwabach der Fall. 

Die BEG kann als Umsetzungshilfe des GEG und der 
kommunalen Wärmeplanung gesehen werden. Die 
BEG bietet finanzielle Anreize für 
Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentü- 
mer, die Mindestanforderungen des GEG an 
Gebäude nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu 
übertreffen. Dies fördert die Umsetzung der Ziele 
der kommunalen Wärmeplanung, da durch die BEG 
mehr finanzielle Ressourcen für die Integration von 
erneuerbaren Energiesystemen oder die 
Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur 
Verfügung stehen. 

Darüber hinaus steht es den Kommunen frei, gerade 
in Neubaugebieten, ehrgeizigere Ziele und 
Standards als die im GEG zu definieren und diese in 
ihre lokale Planung zu integrieren. Dies ermöglicht 
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es, auf lokale Besonderheiten und Gegebenheiten 
einzugehen und so eine effektivere Umsetzung der 
im GEG festgelegten Ziele zu erreichen. 

In der Praxis können also alle Ansätze 
ineinandergreifen und sich gegenseitig 
unterstützen, um eine effiziente und nachhaltige 
Energieversorgung zu fördern. 

1.4 Welche Gebiete sind prinzipiell für den Bau 
von Wärmenetzen geeignet?  

Im Zuge der Wärmeplanung werden 
„Eignungsgebiete“ identifiziert: Dabei handelt es 
sich um Gebiete, die für Wärmenetze durch die 
Indikatoren u.a. hohe Wärmeliniendichte, 
vorhandene Ankerkunden, Siedlungsstruktur und 
vorhandene Wärmenetz-Infrastruktur grundsätzlich 
gut geeignet sind. In diesen Gebieten sind weitere 
Planungsschritte sinnvoll. Die Gebiete sind im 
Stadtgebiet verteilt. Ihre Erarbeitung sowie 
spezifische Steckbriefe sind im separaten 
Abschlussbericht zur kommunalen Wärmeplanung 
detaillierter beschrieben. 

1.5 In welchen Gebieten werden Wärmenetze 
ausgebaut?  

Auf Grundlage der definierten Eignungsgebiete 
werden in einem der Wärmeplanung nachgelagerten 
Schritt sukzessiv Ausbaupläne für 
Wärmenetzausbaugebiete geplant. Diese beziehen 
neben der Wärmebedarfsdichte weitere Kriterien, 
wie die wirtschaftliche und ressourcenbedingte 
Umsetzbarkeit, mit ein. Die Ausbaupläne bzw. 
Machbarkeitsstudien können von der Stadt, 
Projektentwicklern und Wärmenetzbetreibern 
erstellt oder in Auftrag gegeben werden. 
Verpflichtende Gebiete für den Ausbau der 
Wärmenetzversorgung wurden nicht als Teil des 
Projekts in Schwabach ermittelt.  

1.6 Schaffen wir die Treibhausgasneutralität? 

Durch die Realisierung des Wärmeplans ist die 
Erreichung der Treibhausgasneutralität im 
Wärmesektor bis zum Zieljahr 2040 (Zieljahr der 
Treibhausgasneutralität in Bayern gem. BayKlimaG; 
bundesweites Zieljahr ist 2045) theoretisch 
möglich, allerdings nicht ausschließlich auf lokaler 

Ebene. Hier spielt auch die EU-, Bundes- und 
Landesgesetzgebung eine wichtige Rolle, auf der 
die Ausgestaltung von Förderprogrammen und 
Gesetzen (wie bspw. dem Gebäudeenergiegesetz) 
oder dem Treibhausgasemissionshandel 
übergeordnet beschlossen wird. Erneuerbare 
Energieträger haben bilanziell voraussichtlich auch 
im Jahr 2040 noch eine Resttreibhausgasbilanz, 
weshalb eine Reduktion auf 0 t CO2e nach aktuellen 
Technologiestand auch bei ausschließlichem Einsatz 
erneuerbarer Energieträger im Jahr 2040 nicht 
möglich sein wird. Es bleiben Restemissionen, die 
ausgeglichen werden müssen. Obwohl die 
vollständige Erreichung der Treibhausgasneutralität 
mit den ausgearbeiteten Maßnahmen allein nicht 
garantiert werden kann, stellen sie dennoch einen 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar. 

1.7 Was ist der Nutzen einer Wärmeplanung? 

Die Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung 
bietet zahlreiche Vorteile. Durch ein koordiniertes 
Zusammenspiel von Wärmeplanung, 
Quartierskonzepten und privaten Initiativen lässt 
sich eine klimafreundlichere und kosteneffiziente 
Wärmewende realisieren, die die CO2e-Emissionen 
reduziert und Fehlinvestitionen vorbeugt und das 
Investitionsrisiko senkt. Durch die Eingrenzung des 
Suchraums für Investitionen in Wärmenetze wird 
zudem das Risiko minimiert.  

1.8 Was bedeutet die Wärmeplanung für 
Anwohnerinnen und Anwohner? 

Der kommunale Wärmeplan dient in erster Linie als 
strategische Planungsbasis und identifiziert 
mögliche Handlungsfelder für die Kommune und 
mögliche Energieversorger. Dabei sind die im 
Wärmeplan ausgewiesenen Eignungsgebiete für 
Wärmenetze oder Einzelversorgungen sowie 
spezifische Maßnahmen als Orientierung und nicht 
als verpflichtende Anweisungen zu verstehen. 
Vielmehr dienen sie als Ausgangspunkt für 
weiterführende Überlegungen in der städtischen 
und energetischen Planung und sollten daher an 
den relevanten kommunalen Schnittstellen 
berücksichtigt werden. 
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Insbesondere bei der Entwicklung von 
Wärmenetzen, aber auch in Gebieten, die 
perspektivisch nicht für Wärmenetze geeignet sind, 
werden Anwohnerinnen und Anwohner frühzeitig 
durch die Wärmeplanung informiert und 
eingebunden. So kann sichergestellt werden, dass 
die individuellen Entscheidungen zur Umstellung der 
Wärmeversorgung eines Gebäudes im Einklang mit 
der kommunalen Planung getroffen werden. 

Ich bin Mieterin oder Mieter: Informieren Sie sich 
über etwaige geplante Maßnahmen und sprechen 
Sie mit Ihrer Vermieterin oder Ihrem Vermieter über 
mögliche Änderungen. 

Ich bin Vermieterin oder Vermieter: 
Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des 
kommunalen Wärmeplans bei Sanierungen oder 
Neubauten. Analysieren Sie die Rentabilität der 
möglichen Handlungsoptionen auf Gebäudeebene, 
wie Sanierungen, die Installation einer 
Wärmepumpe, Biomasseheizung oder der 
Anschluss an ein Wärmenetz im Hinblick auf die 
langfristige Wertsteigerung der Immobilie und 
mögliche Mietanpassungen. Achten Sie bei der 
Umsetzung von Sanierungen auf eine transparente 
Kommunikation und Absprache mit den Mieterinnen 
und Mietern, da diese mit temporären 
Unannehmlichkeiten und Kostensteigerungen 
einhergehen können. 

Ich bin Gebäudeeigentümerin oder 
Gebäudeeigentümer: Prüfen Sie, ob sich Ihr 
Gebäude in einem Eignungsgebiet für Wärmenetze 
befindet. Falls ja, kontaktieren Sie die Stadtwerke 
Schwabach oder andere potenzielle 
Wärmenetzbetreiber. Diese können Ihnen Auskunft 
darüber geben, ob der Ausbau des Wärmenetzes in 
Ihrem Gebiet bereits geplant ist. Sollte Ihre 
Immobilie außerhalb eines der in diesem Wärmeplan 
aufgeführten Wärmenetz-Eignungsgebiete liegen, 
ist ein zeitnaher Anschluss an ein großflächiges 
Wärmenetz eher unwahrscheinlich. Es gibt allerdings 

zahlreiche alternative Maßnahmen, die Sie zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und zur 
Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen ergreifen 
können. Durch erneuerbare Energien betriebene 
Heiztechnologien können dabei helfen, den Wärme- 
und Strombedarf Ihrer Immobilie nachhaltiger zu 
decken. Optionen sind beispielsweise die Installation 
einer Wärmepumpe, die mit Luft, Erdwärmesonden 
oder -kollektoren betrieben wird, oder die 
Umstellung auf eine Biomasseheizung. Ebenso 
können Sie die Installation von 
Photovoltaik-Anlagen zur Deckung des 
Strombedarfs in Betracht ziehen. Prüfen Sie, welche 
energetischen Sanierungen zu einer besseren 
Energieeffizienz Ihres Gebäudes beitragen können. 
Bei umfassenden Sanierungen ist in der Regel die 
Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans 
(iSFP) empfehlenswert, der Maßnahmen wie die 
Dämmung von Dach und Fassade, den Austausch 
der Fenster oder den hydraulischen Abgleich des 
Heizungssystems beinhaltet. Bei den 
Sanierungsmaßnahmen ist explizit auf die vor Ort 
geltenden Regularien zu achten. Insbesondere im 
denkmalgeschützten Altstadtbereich Schwabachs. 

Moderne Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung sind eine weitere Option, die 
Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu steigern. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene 
Förderprogramme, die Sie in Anspruch nehmen 
können. Diese reichen von der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude bis hin zu möglichen 
kommunalen Programmen. Eine individuelle 
Energieberatung kann Ihnen darüber hinaus weitere, 
auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene 
Empfehlungen geben. 

Ich bin Wohnungseigentümerin oder 
Wohnungseigentümer: Schließen Sie sich mit 
anderen Eigentümerinnen und Eigentümern 
innerhalb der Eigentümergemeinschaft Ihres 
Gebäudes zusammen und informieren Sie sich bei 
Ihrer Hausverwaltung nach Handlungsoptionen. 
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